
Stadt Radevormwald     Radevormwald, den 19.01.2012 
Der Bürgermeister 
Dez. II / FB SO 
 
 
 
 
 
1. Satzung der Stadt Radevormwald über die Erhebung von Gebühren für den 

Rettungsdienst vom 19.01.2012 
 
 
 
2. Bestätigung gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung vom 26. 8.1999 (GV.NRW. S. 516) 
wird hiermit bestätigt, dass die vom Rat der Stadt im Rahmen einer 
Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit 
§ 7Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW beschlossenen Satzung ordnungsgemäß zustande 
gekommen ist 
 
 
 
3. Es wird weiter bestätigt, dass der Wortlaut der Veröffentlichung mit der 

Dringlichkeitsentscheidung übereinstimmt. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Josef Korsten 


